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V2505 Postulat (Grüne, Junge Grüne-Fraktion, GLP-EVP-Mitte-Fraktion, SP Juso-

Fraktion) „Windenergie in Köniz“ 

Beantwortung und Abschreibung; Direktion Umwelt und Betriebe 

Vorstosstext 

Der Gemeinderat wird gebeten,  

1. das Potenzial und die Machbarkeit von Windkraftanlagen an geeigneten Standorten zu 

prüfen.  

2. das Potenzial für privat betriebene Kleinwindkraftanlagen in geeigneten Ortsteilen zu prü-

fen. 

Begründung 

Windenergie ist eine der günstigsten, saubersten und effizientesten Formen der Energieerzeu-

gung. Sie reduziert nicht nur die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und fördert die regio-

nale Wertschöpfung, sondern erhöht auch die Versorgungssicherheit durch eine dezentrale 

Energieproduktion. Sie ist ein wesentlicher Baustein der Energiewende und wird in vielen Län-

dern erfolgreich genutzt, um eine klimafreundliche und unabhängige Energieversorgung sicher-

zustellen. Sie ist eine ideale Ergänzung zur Solarenergie.  

Die Schweiz und der Kanton Bern haben sich Klimaziele gesetzt und streben den Ausbau der 

Windenergie an. Dennoch schreitet dieser nur langsam voran. Um den Ausbau zu fördern und 

potenzielle Lücken in der Stromversorgung aus eigener Produktion zu schliessen, braucht es 

lokale Initiativen, die konkrete Möglichkeiten prüfen und vorantreiben. Köniz verfügt aufgrund 

seiner Topografie über potentiell interessante Standorte, wie beispielsweise den Ulmizberg oder 

die Zingghöchi. 

Windkraftprojekte generieren oft Widerstand, basierend auf Bedenken wegen Lärmbelastung, 

Vogelschlag und der Sorge um das Landschaftsbild. Auch das sogenannte NIMBY-Phänomen 

(„Not in my backyard“ – „nicht in meinem Garten“) bremst viele Vorhaben, selbst wenn die 

Mehrheit der Menschen Windenergie grundsätzlich begrüssen.  

Die geforderte Prüfung der Windenergie in Köniz beinhaltet deshalb die Abklärung der pla-

nungsrechtlichen Möglichkeiten sowie folgende Aspekte: Energiepotenzial, Wirtschaftlichkeit, 

bestehende oder zu schaffende Netzanbindung, bestehende oder zu schaffende Transportinf-

rastruktur, potentielle Standortkonflikte, potentielle Lärmbelastung, potentielle ökologische Aus-

wirkungen und Auswirkungen auf das Landschaftsbild.   

Sofern die Machbarkeitsstudie positive Resultate zeigt, soll Köniz ein klares YIMBY-Signal 

(„Yes in my backyard“ – „ja, in meinem Garten“) setzen und zeigen, dass auch in der Region 

Köniz Bereitschaft besteht, zur Energiewende beizutragen.  

Köniz, 17.3.2025 / Christina Aebischer 
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Antwort des Gemeinderates 

 

1. Ausgangslage 

Heute produzieren Windenergieanlagen in der Schweiz lediglich 0.2 % (170 GWh) des Schwei-

zer Strombedarfs. Die 47 grossen Windenergieanlagen versorgen etwa 45'000 Haushalte mit 

erneuerbarem Strom. Gemäss den Energieperspektiven des Bundes soll die Stromproduktion 

aus Windkraft bis 2050 rund 10 % des Schweizer Strombedarfs decken, vor allem im Winter, 

wenn die Solaranlagen weniger Strom produzieren1. Die Windenergieanlagen leisten somit 

einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit und zu den Klimazielen der Schweiz und 

damit auch für Köniz. 

Das Potenzial für Windenergie wird in der Schweiz jedoch nur ungenügend genutzt. Oft schei-

tern Projekt für Windparks an lokalen Widerständen, wie jüngste Beispiele in Tramelan, Sonvi-

lier, Vechigen, Wohlen oder Kirchlindach zeigen. Umso wichtiger ist es, die Standorte für Wind-

energieparks aus einer überregionalen Perspektive sorgfältig abzuklären, Interessen abzuwä-

gen und die Bevölkerung frühzeitig miteinzubeziehen.  

2. Arten der Windenergieanlagen und Bewilligungsverfahren 

2.1 Kleinwindanlagen  

 

Technische Eigenschaften und Verwendungszweck 

Kleinwindanlagen (KWA) werden meist für den privaten Gebrauch für die Stromproduktion ein-

gesetzt. Kleinstwindanlagen oder Mikrowindanlagen mit einer Nennleistung bis max. 1.5 kW 

sind meist Vertikalachsenanlagen und werden auf Gebäuden oder privaten Freiflächen aufge-

stellt.  Als Mindestanforderungen werden in der Literatur 4.5 m/s Durchschnittsgeschwindigkeit 

genannt (Windgeschwindigkeiten in Köniz siehe Abb. 1 in der Beilage 1). Eine hilfreiche Lektüre 

hat der Kanton Zürich zu den Kleinst- und Kleinwindanlagen herausgegeben2. Der Bund emp-

fiehlt im "Windkonzept Schweiz" (S. 10)3, Kleinwindanlagen nur im Siedlungsgebiet oder bei 

fehlendem Netzanschluss zu realisieren.  

 

Bewilligungsverfahren 

Kleinstanlagen sind als Nebenanlage zu einem Gebäude baubewilligungsfrei, wenn der Rotor-

Durchmesser kleiner als 2.0 m, die Gesamthöhe (inkl. Rotor) unter 2.50 m und der Grenzab-

stand ab Rotoraussenbegrenzung für Nebenbauten eingehalten sind. Windenergieanlagen auf 

Gebäuden und alle übrigen Windenergieanlagen sind baubewilligungspflichtig. 

KWA bis zu einer Höhe von 30 m können als Einzelanlage auch ohne Grundlage in der Richt- 

und Nutzungsplanung als zonenkonforme Anlage bewilligt werden. Sie sind in der Regel nur im 

Nahbereich von bestehenden grösseren Bauten und Anlagen zulässig, insbesondere bei feh-

lendem Netzanschluss. Ausserhalb der Bauzonen müssen die Baugesuchsunterlagen eine 

qualifizierte Interessenabwägung ermöglichen. Alternativ-Standorte sind zu prüfen und zu do-

kumentieren.  

 

Wirtschaftlichkeit und finanzielle Förderung 

Für KWA belaufen sich die spezifischen Investitionskosten zwischen 3000.- und 10'000.- CHF 

pro kW Leistung (Bericht Kanton Zürich, 2025). Zum Vergleich: Für eine PV-Anlage (Klasse 

zwischen 2-10 kWp) betragen die Investitionskosten um die CHF 3'000.- pro kWp. Die Wirt-

schaftlichkeit von KWA hängt wie bei der Photovoltaik von vielen Faktoren ab, namentlich von 

den Windverhältnissen, von den Strompreisen und vom Eigenverbrauchsanteil. KWA erhalten 

keine finanzielle Förderung durch den Bund. Wird der Strom ins Netz eingespeist, vergütet der 

Verteilnetzbetreiber gemäss den gültigen Einspeisetarifen. 

 
1 Quelle: EnergieSchweiz 
2 Bericht Kanton Zürich, 2025: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-

dokumente/themen/umwelt-tiere/energie/energieplanung/Bericht%20Kleinwindanlagen%202025.pdf 
3 ARE 2020, Windkonzept Schweiz 

https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/energie/energieplanung/Bericht%20Kleinwindanlagen%202025.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/energie/energieplanung/Bericht%20Kleinwindanlagen%202025.pdf
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2.2 Grosswindanlagen in Windparks 

Technische Eigenschaften und Verwendungszweck 

Grosswindanlagen (GWA) haben eine Nabenhöhe von über 30 Metern. Heutige Windräder sind 

bis zu 250 m hoch bei einer Nabenhöhe von bis zu 160 m und haben eine Leistung zwischen 4 

und 6 MW. Sie produzieren – je nach Windverhältnissen - etwa 6 GWh Strom pro Jahr, was 

dem Stromverbrauch von etwa 1700 Haushalten entspricht. 70 % erzeugen sie im Winterhalb-

jahr.  

 

Bewilligungsverfahren 

Die Festlegung von geeigneten Gebieten für die Nutzung der Windenergie ist Sache der Kanto-

ne. Das eidg. Energiegesetz verpflichtet die Kantone, geeignete Gebiete für die Wasser- und 

Windkraftnutzung in ihren Richtplänen festzusetzen. GWA sind gemäss der Kantonalen Weglei-

tung zu den Windenergieanlagen an geeigneten Standorten zu Windpärken mit mindestens drei 

Windturbinen zusammenzufassen. Bei der Standortwahl kommen eine Vielzahl von Eignungs- 

und Ausschlusskriterien zur Anwendung, wie beispielsweise das Windangebot, der Abstand 

zum bebauten Gebiet (Lärm), der Landschafts- und Kulturgüterschutz, die Flugsicherheit oder 

die Naturschutzinteressen von Bund, Kanton und Gemeinde. 

Im Rahmen der kantonalen und regionalen Richtplanung und der nachgelagerten grundeigen-

tümerverbindlichen Nutzungsplanung werden die massgeblichen Konflikte bereinigt, die Stand-

ortfragen geklärt und eine Abwägung der öffentlichen Interessen vorgenommen. Der Kanton 

Bern bezeichnet im Richtplan sogenannte Windenergieprüfräume, die von den Regionalkonfe-

renzen resp. Regionen konkreter überprüft werden müssen. Die Ergebnisse der daraus entste-

henden regionalen Windenergieplanungen werden als Windenergiegebiete in den kantonalen 

Richtplan übernommen und ersetzen dort die entsprechenden Prüfräume. Für die Gemeinde 

Köniz wurde im Kantonalen Richtplan weder ein Windenergiegebiet noch ein Windenergieprüf-

raum ausgewiesen (siehe Abb. 1).  

 

Wirtschaftlichkeit und finanzielle Förderung 

Abbildung 1: Windenergieprüfräume und regionale Windenergiegebiete. 
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Zusammen mit der Photovoltaik haben GWA die tiefsten Stromgestehungskosten aller Strom-

produktionstechnologien4. Auch bei GWA ist die Wirtschaftlichkeit von vielen Faktoren abhän-

gig.  

GWA werden finanziell vom Bund gefördert (Investitionsbeiträge, Projektierungsbeitrag, Glei-

tende Marktprämie). Gefördert werden nur Anlagen, die in den kantonalen Richtplänen veran-

kert sind. 

Neue Windenergiegebiete sind zwar grundsätzlich möglich, sie müssen aber innerhalb der kan-

tonalen Windenergieprüfräume liegen. Es sei denn, die durchschnittliche Windgeschwindigkeit 

beträgt mindestens 4.5 m/s (100 m über Boden). Weitere Kriterien für die Aufnahme neuer 

Windenergiegebiete in den Kantonalen Richtplan sind im Massnahmenblatt C21 ersichtlich 

(Beilage 2).  

Im nachgelagerten Baubewilligungsverfahren kann sich die Baubewilligungsbehörde auf die 

Prüfung der Gesetzeskonformität beschränken. Für Anlagen mit einer installierten Leistung von 

mehr als 5 MW ist ausserdem eine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig.  

3. Windpotenzial in Köniz 

Die Kartendarstellung "Abbildung 1" in der Beilage 1 veranschaulicht die Windgeschwindigkei-

ten über 4.5 m/s in Köniz auf 100m Höhe über Boden (pro Hektar). Die Windgeschwindigkeiten 

wurden auf Grundlage von Messungen modelliert. Sie unterliegen einer grossen Unsicherheit 

(+/- 0.8 m/s) und müssen vor Ort mit Messungen verifiziert werden. 

Auffallend sind die durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten auf dem Gurten (ca. 5.5 m/s), auf 

dem Ulmizberg (ca. 5.6 m/s), auf dem Grossgschneit (ca. 5.4 m/s), auf der Zingghöchi (ca. 5.3 

m/s), dem Bursthoger (ca. 5.4 m/s) oder dem Mengestorfberg (5.3 m/s). Das theoretische Po-

tenzial nimmt jedoch deutlich ab, wenn die bewaldeten Flächen, die bebauten Gebiete mit ei-

nem Pufferabstand und alle Schutzinteressen von Bund, Kanton und Gemeinde überlagert wer-

den (siehe Abbildung 3 in der Beilage 1). Einzig zwischen Herzwil und Liebewil stünde eine 

genügend grosse Fläche für einen Windpark zur Verfügung. Ob ein Windpark aus technischer 

und wirtschaftlicher Sicht machbar wäre, wurde im Rahmen dieser Berichterstattung jedoch 

nicht geprüft.  

Windparks in Wäldern sind zwar theoretisch ebenfalls möglich, angesichts der vielfältigen Funk-

tionen des Waldes und den hohen Hürden für Waldrodungen steht der Gemeinderat einem 

solchen Vorhaben aber kritisch gegenüber.  

Die Windgeschwindigkeiten steigen mit der Höhe über dem Boden und sinken mit der Rauhig-

keit des Bodens, verursacht durch das Terrain, die Gebäude oder Bäume. Insofern erstaunt es 

nicht, dass die modellierten Windgeschwindigkeiten in den Siedlungsgebieten tiefer sind als auf 

den Anhöhen (siehe Abbildung 4 in der Beilage 1). Die Ergiebigkeit von Kleinstanlagen ist des-

halb begrenzt. Ganz allgemein sind grosse Anlagen an geeigneten Standorten den Klein- und 

Kleinstanlagen vorzuziehen, weil der Ertrag überproportional zum Anstieg des Rotordurchmes-

sers steigt. 

4. Fazit 

Der Gemeinderat anerkennt die Windenergie als einen wichtigen Pfeiler der erneuerbaren 

Stromversorgung, insbesondere für den Winter. Das Potenzial ist für Klein- und Grosswindanla-

gen in Köniz in wenigen Gebieten vorhanden, im Vergleich zu Standorten im Jura oder in den 

Voralpen und Alpen jedoch von untergeordneter Bedeutung. Der Gemeinderat ist der Meinung, 

dass für die Grosswindanlagen nur eine überregionale Planung zum Erfolg führt. Sie sollten 

deshalb in den richtplanerisch verankerten Windenergiegebieten im Kanton Bern realisiert wer-

den. Für diese Gebiete wurde eine Potenzialstudie durchgeführt und die Interessen von Ener-

gieversorgung, Umwelt- und Landschaftsschutz abgewogen. Sofern für Köniz bei einer Revision 

des Kantonalen Richtplans ein Windprüfraum ausgeschieden werden sollte, unterstützt der 

Gemeinderat die Prüfung im Rahmen seiner Möglichkeiten. 

Die geforderte Machbarkeitsprüfung gemäss Punkt 1 des Postulats verursacht hohe Kosten und 

ist aus Sicht des Gemeinderats nicht stufengerecht. Mit dem vorliegenden Bericht sieht der 

Gemeinderat das Anliegen der Urhebenden des Postulats als erfüllt.  

 
4 Fraunhofer Institut, 2024: https://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/studien/studie-
stromgestehungskosten-erneuerbare-energien.html 

https://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/studien/studie-stromgestehungskosten-erneuerbare-energien.html
https://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/studien/studie-stromgestehungskosten-erneuerbare-energien.html


Seite 5/5 

 

 

 

Antrag 

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen: 

1. Das Postulat wird erheblich erklärt. 

2. Das Postulat wird abgeschrieben. 

 

Köniz, 6. August 2025 

 

Der Gemeinderat 

 

Beilagen 

1) Kartenserie Windpotenzial in Köniz 

2) Massnahmenblatt C21 Kantonaler Richtplan 



 Direktion Umwelt und Betriebe 
Abteilung Umwelt und Landschaft 
Fachstelle Umwelt und Energie 

Adrian Stämpfli 
Projektleiter Energie 
T 031 970 92 09 
adrian.staempfli@koeniz.ch 
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Kartenset Windpotenzial Köniz 
 
Fachstelle Umwelt und Energie, Juni 2025 
 

 
Abbildung 1: Windgeschwindigkeiten ab durchschnittlich 4.5 m/s in 100m über Boden in der Gemeinde 
Köniz (Hektarraster). Datenquellen: BFE, Windatlas Schweiz, 2020. Grundkarte: Grundbuchplan, Gemein-
de Köniz. 

 
Abbildung 2: Windgeschwindigkeiten ab 4.5 m/s in 100m über Boden, überlagert mit den bewaldeten Flä-
chen. Datenquellen: BFE, Windatlas Schweiz, 2020; Bodenbedeckung aus Grundbuchplan, Gemeinde 

Köniz. 
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Abbildung 3: Durchschnittliche Windgeschwindigkeiten ab 4.5 m/s in 100m Bodenhöhe überlagert mit den 
bewaldeten Flächen, den Landschaftsschon- und schutzgebieten L1-L4 gemäss Schutzplan, dem Bauzo-
nenpuffer und den Bundesinteressen. Datenquellen: BFE, Windatlas Schweiz, 2020; Schutzplan Köniz, 
2018. 

 

 
Abbildung 4: Durchschnittliche Windgeschwindigkeiten ab 50m über Boden in der Gemeinde Köniz (Hek-
tarraster). Datenquelle: BFE, Windatlas Schweiz, 2020. 
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